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Regeste

Herabsetzung | Erbrecht

Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Endentscheid in einer vermögensrechtlichen
Zivilsache mit Fr. 30'000.-- übersteigendem Streitwert ( Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 lit. b,
Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG ). Die Beschwerde in Zivilsachen ist zulässig. Die im
obergerichtlichen Zwischenentscheid vom 25. Mai 2010 beurteilte Frage der Erbenstellung
der Beschwerdegegnerinnen kann mitangefochten werden. In rechtlicher Hinsicht sind alle
Rügen gemäss Art. 95 f. BGG zulässig und das Bundesgericht wendet in diesem Bereich
das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), was heisst, dass es behauptete
Rechtsverletzungen ( Art. 42 Abs. 2 BGG ) mit freier Kognition prüft. Das Bundesgericht
legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105
Abs. 1 BGG ). Wird eine Sachverhaltsfeststellung beanstandet, muss in der
Beschwerdeschrift mit klar und detailliert erhobenen und soweit möglich belegten Rügen (
BGE 134 II 244 E. 2.2 S. 246) dargelegt werden, inwiefern diese Feststellung offensichtlich
unrichtig und damit willkürlich oder durch eine andere Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG zustande gekommen ist und inwiefern die Behebung des Mangels für den Ausgang
des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE
135 III 127 E. 1.5 S. 129 f.; 137 III 226 E. 4.2 S. 234). In der Beschwerde in Zivilsachen
dürfen überdies keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, es sei denn,
erst der Entscheid der Vorinstanz habe dazu Anlass gegeben ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). In der
Beschwerde ist darzutun, inwiefern die Voraussetzung für eine nachträgliche Einreichung
von Tatsachen und Beweismitteln erfüllt sein soll ( BGE 133 III 393 E. 3 S. 395).

E. 2
Umstritten ist zunächst die im kantonalen Verfahren mit Zwischenentscheid beurteilte
Frage der Erbenstellung der Beschwerdegegnerinnen. Es geht um den Tatbestand von Art.
566 Abs. 2 ZGB , wonach die Ausschlagung vermutet wird, wenn die Zahlungsunfähigkeit
des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes offenkundig gewesen wäre.

E. 2.1
Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass der Nachlass zum fraglichen Zeitpunkt in
einem Millionenbetrag überschuldet war. Die Beschwerdegegnerinnen haben sich stets auf
den Standpunkt gestellt, dies nicht gewusst zu haben. Die Beschwerdeführerin ist
beweispflichtig für die Offensichtlichkeit der Zahlungsunfähigkeit bzw. das Wissen der
Beschwerdegegnerinnen.



E. 2.2
In Bezug auf die Offensichtlichkeit hat das Obergericht festgehalten, dass der Erblasser
weder sozialhilfeabhängig gewesen sei noch Betreibungen gehabt habe. Vielmehr habe er
ein repräsentatives Einfamilienhaus bewohnt und sei alleiniger Inhaber der Aktien der
C.________ AG im Wert von mindestens 2,5 Mio. Fr. gewesen. Die Umstände hätten für
Aussenstehende auf wohlhabende Verhältnisse schliessen lassen. Die Behauptung der
Beschwerdegegnerinnen, erst nach dem Tod des Erblassers von dem bei der B.________
AG aufgenommenen Darlehen von über 4 Mio. Fr. erfahren zu haben, sei erstinstanzlich
unbestritten geblieben, weshalb die erst im Berufungsverfahren erhobene gegenteilige
Behauptung der Beschwerdeführerin verspätet sei; dass die Beschwerdegegnerinnen
theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten, sich vorher Kenntnis über das Darlehen zu
verschaffen, reiche im Übrigen nicht aus. Was sodann die Übertragung von 76 Aktien an
dieser Firma an die Beschwerdeführerin anbelange, sei die Kenntnis erstinstanzlich
umstritten gewesen; es gebe jedoch keine Beweise, dass die Beschwerdegegnerinnen bereits
im Todeszeitpunkt gewusst hätten, dass die Übertragung unentgeltlich erfolgt sei, denn
erstmals im Schreiben vom 21. März 2006 sei nachweislich von der Schenkung die Rede.
Es fehle mithin am Nachweis, dass die Beschwerdegegnerinnen Kenntnis über eine
Zahlungsunfähigkeit des Erblassers gehabt hätten bzw. diese offensichtlich gewesen sei.

E. 2.3
Mit Bezug auf die obergerichtlichen Tatsachenfeststellungen bringt die Beschwerdeführerin
vor Bundesgericht keine Willkürrügen vor. Im Übrigen wären ihre Ausführungen auch
inhaltlich nicht geeignet, eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung aufzuzeigen. So legt sie
nicht dar, dass und an welcher Stelle sie den Verweis auf die Bücher der B.________ AG,
in welchen das Darlehen figuriere, prozesskonform bereits im kantonalen Verfahren
eingeführt hätte; im Übrigen wäre auch aufzuzeigen, dass die Beschwerdegegnerinnen
tatsächlich Einsicht in die Bücher genommen hatten. Soweit die Beschwerdeführerin hierfür
ein Memorandum vom 31. März 2006 anführt, handelt es sich - abgesehen vom fehlenden
Nachweis des prozesskonformen Vorbringens im kantonalen Verfahren - um ein nach dem
Tod des Erblassers erstelltes Dokument. Gleiches gilt für die schenkungshalber
übertragenen 76 Namenaktien der B.________ AG. Die Beschwerdeführerin verweist als
Beleg, wonach die Beschwerdegegnerinnen von der Unentgeltlichkeit der Übertragung
gewusst hätten, auf das obergerichtlich erwähnte Schreiben vom 21. März 2006. Dieses ist,
wie das Obergericht festgehalten hat, ebenfalls nach dem Tod des Erblassers verfasst
worden und deshalb nicht geeignet, eine Kenntnis im Zeitpunkt des Todestages
aufzuzeigen. Das Obergericht wäre auch diesbezüglich nicht in Willkür verfallen, soweit
überhaupt eine taugliche Willkürrüge erhoben worden wäre. Ist demnach die
obergerichtliche Tatsachenfeststellung, dass die Beschwerdegegnerinnen im Zeitpunkt des
Todestages angesichts der auf Wohlstand schliessen lassenden Lebensführung des
Erblassers keine Kenntnis von der Überschuldung und damit von einer möglichen
Zahlungsunfähigkeit haben mussten, willkürfrei und kann mithin die Vermutung gemäss
Art. 566 Abs. 2 ZGB von vornherein nicht greifen, stossen die weiteren Vorbringen der
Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Auslegung dieser Norm (Verhältnis
zwischen Überschuldung und offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit) ebenso ins Leere wie
die Ausführungen zu der in ihren Augen nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig erfolgten
Annahme der Erbschaft durch die Beschwerdegegnerinnen.

E. 3



Die Beschwerdeführerin geht von einer Ausgleichungspflicht im Sinn von Art. 626 ZGB
aus und erachtet die Herabsetzungsklage deshalb als unzulässig.

E. 3.1
Das Obergericht hat erwogen, dass eine Ausgleichungspflicht im Sinn von Art. 626 Abs. 1
ZGB vom Willen des Erblassers abhänge, die Zuwendung auf Anrechnung an den Erbteil
des Begünstigten auszurichten. Dass ein solcher Wille vorgelegen habe, sei eine im
Berufungsverfahren neu behauptete und damit unzulässige Tatsache, weil die
Beschwerdeführerin nicht darlege, inwiefern sie dies nicht schon vor erster Instanz hätte
behaupten können. Im Übrigen würde ein solcher Wille weder im Schenkungsvertrag vom
30. Oktober 2004 zum Ausdruck kommen noch sich aus den Umständen ergeben, so dass
der Beweis ohnehin nicht erbracht wäre. In Bezug auf Art. 626 Abs. 2 ZGB hat das
Obergericht erwogen, der Meinungsstreit, ob sich über den Gesetzeswortlaut hinaus auch
der überlebende Ehegatte auf die betreffende Norm berufen könne, sei nicht von Belang,
weil die Beschwerdeführerin vorliegend nicht in ihrer Stellung als
Ausgleichungsgläubigerin, sondern als Ausgleichungsschuldnerin betroffen sei.

E. 3.2
Mit Bezug auf Art. 626 Abs. 1 ZGB stellt die Beschwerdeführerin folgende Behauptungen
auf: Indem der Erblasser die Beschwerdegegnerinnen mit Testament vom 8. Oktober 2003
auf den Pflichtteil gesetzt habe, seien alle Tatfragen beantwortet. In rechtlicher Hinsicht
habe der Erblasser die mit dem Schenkungsvertrag vom 30. Oktober 2004 an die Ehefrau
übertragenen 76 Namenaktien gar nicht von der Ausgleichungspflicht mehr ausnehmen
können, weil er sonst in den Pflichtteil der Beschwerdegegnerinnen eingegriffen hätte. Das
habe er aber nicht gewollt, denn das testamentarische Setzen der Töchter auf den Pflichtteil
beweise gleichzeitig, dass der Erblasser den Beschwerdeführerinnen den Pflichtteil auch
tatsächlich habe zukommen lassen wollen; allfällige gegenteilige Annahmen des
Obergerichtes wären somit aktenwidrig. Diese - im Übrigen auch neuen und damit ohnehin
unzulässigen ( Art. 99 Abs. 1 BGG ) - Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage und
inneren Logik, kann doch ein Erblasser unbekümmert um testamentarische Anordnungen
später sehr wohl durch Verfügungen, namentlich durch Schenkungen, Pflichtteile verletzen;
diesfalls können sich die pflichtteilsgeschützten Erben zur Wehr setzen, was vorliegend der
Fall ist. Wie das Obergericht sodann zutreffend festgehalten hat, hängt die
Ausgleichungspflicht im Sinn von Art. 626 Abs. 1 ZGB vom erblasserischen Willen ab
(statt vieler: FORNI/PIATTI, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 626 ZGB ) und ein
entsprechender Wille müsste mit im kantonalen Verfahren prozesskonform eingebrachten
Beweismitteln nachgewiesen worden sein, was nicht der Fall ist. Nicht von Belang für die
Rechtsauslegung ist schliesslich die - ohnehin falsche - Berechnung, welche Beträge den
Beschwerdegegnerinnen geschuldet wären, wenn nicht eine Herabsetzung, sondern eine
Ausgleichung stattfinden würde. Hinsichtlich Art. 626 Abs. 2 ZGB setzt sich die
Beschwerdeführerin gar nicht erst in substanziierter Form mit den zutreffenden
Erwägungen des Obergerichts auseinander, sondern beschränkt sie sich auf die Behauptung,
es sei stossend, wenn sie mangels Ausgleichungs- und zufolge Herabsetzungsmöglichkeit
schlechter fahre. Damit ist ebenso wenig eine Bundesrechtswidrigkeit darzutun wie mit der
verqueren Behauptung, bei fehlender Ausgleichungsmöglichkeit gemäss Abs. 2 werde ein
Widerspruch zu Abs. 1 begründet, weil der Erblasser diesfalls im Schenkungsvertrag die
weniger privilegierte Form von Abs. 1 hätte statuieren müssen. Im Übrigen bauen die
Ausführungen allesamt auf der neuen und damit unzulässigen ( Art. 99 Abs. 1 BGG ), im



Übrigen aber auch unbewiesenen Behauptung, der Erblasser habe die Beschwerdeführerin
maximal begünstigen und gleichzeitig die beiden Töchter in ihrem Pflichtteil schützen
wollen.

E. 4
Was die Herabsetzung selbst angeht, behauptete die Beschwerdeführerin vor Obergericht,
die mit Ehe- und Erbvertrag vom 24. Januar 1975 zwischen ihr und dem Erblasser
vereinbarte Gütertrennung sei zufolge fehlender damaliger Genehmigung durch die
Vormundschaftsbehörde nichtig und sie hätten deshalb der Errungenschaftsbeteiligung
unterstanden, weshalb sich eine andere Berechnung ergebe. Das Obergericht erachtete dies
als neue und damit zufolge fehlender Entschuldigungsgründe im Berufungsverfahren
verspätete Tatsachenbehauptung. Die unsorgfältige Prozessführung lässt sich nicht dadurch
korrigieren, dass mit Bezug auf eine offensichtliche Tatfrage vor Bundesgericht behauptet
wird, es handle sich um eine reine Rechtsfrage. Das Obergericht stützte sich darauf, dass
vor erster Instanz der Ehevertrag eingereicht wurde, dem zufolge die Ehegatten
Gütertrennung vereinbart hatten, ohne dass diesbezüglich einschränkende Vorbringen
gemacht worden wären, sondern vielmehr die Beschwerdeführerin selbst von
Gütertrennung ausging. Die erst obergerichtlich vorgetragene Behauptung, der Vertrag sei
damals nicht durch die Vormundschaftsbehörde genehmigt worden, betrifft eine Tatfrage.
Konnte die Tatsachenbasis, wonach die Ehegatten ehevertraglich die Gütertrennung
vereinbart hatten, mangels Entschuldigungsgründen für eine nachträgliche gegenteilige
Behauptung im Berufungsverfahren nicht mehr in Frage gestellt werden, fehlte es den
rechtlichen Ausführungen an den tatsächlichen Grundlagen und besteht demnach auch kein
Raum für die Begründung einer Rechtsverletzung.

E. 5
Eine Verletzung von Bundesrecht erblickt die Beschwerdeführerin schliesslich darin, dass
die Zinsen ab Klageeinleitung und nicht ab Rechtskraft des Herabsetzungsurteils festgesetzt
worden seien. Indes stützt sich das Obergericht auf die betreffende bundesgerichtliche
Rechtsprechung zu der mit einem Leistungsanspruch verbundenen Herabsetzungsklage,
wonach der Verzug nicht schon mit der auf den Todestag zurückbezogenen
Gestaltungswirkung der Herabsetzung, sondern zufolge der obligatorischen Natur des
Leistungsanspruches erst mit der Klageeinleitung einsetzt ( BGE 115 II 211 E. 4 S. 212).
Dass der Verzug mit der Klageeinleitung eintritt und ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen
geschuldet sind, entspricht im Übrigen auch der herrschenden Lehre (
HRUBESCH-MILLAUER, Erbrecht, Handkommentar, 2. Aufl., Zürich 2012, N. 11
Vorbem. zu Art. 522 ff. ZGB ; TUOR/ SCHNYDER/RUMO-JUNGO, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 13. Aufl., Zürich 2009, § 68 Rz. 41; BRÜCKNER/WEIBEL, Die
erbrechtlichen Klagen, 3. Aufl., Zürich 2012, S. 52 Fn. 202; anders FORNI/PIATTI, a.a.O.,
N. 15 vor Art. 522-533 ZGB ). Eine Bundesrechtswidrigkeit liegt nicht vor.

E. 6
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit auf sie
eingetreten wird. Die Gerichtskosten sind folglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Vernehmlassungen wurden nur in Bezug auf die Frage der
aufschiebenden Wirkung eingeholt und diesbezüglich wurde nicht im Sinn des auf
Abweisung schliessenden Begehrens der Beschwerdegegnerinnen entschieden, weshalb die
Beschwerdeführerin keine Parteientschädigungen auszurichten hat.



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


